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«3e,hmderte können es eigenllich gar /nicht
So schwer hoben — neulich halo1 ich noch

einen lachen gesehen [ »
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krank oder sonstwie betroffen. Die
Behinderten, die Kranken und die
potentiell Sterbenden sind immer die
anderen. Durch dieses Normal- oder
Ausserhalbsein der Lesenden wie
Schreibenden wird es auch möglich,
dass gepredigt und geschrieben wird,
der Behinderte müsse «zur Annahme
seines Leidens geführt» werden. Der
Behinderte muss gleichsam erzogen,
gelenkt und beschützt werden. Eine
Passivität, welche das lenkende Handeln

aktiver, ihrer selbst sichere
Subjekte legitimiert, wird vorausgesetzt.
Auch das lenkende Eingreifen
wohlgesinnter Lehrerinnen, Fürsorgerinnen,

Ehemänner und selbst vom
Vater-Staat wird immer wieder mit der
(natürlichen) Passivität von Frauen,
Kindern und Behinderten begründet.
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These 3:
Frauen und Behinderte gehören ins
Private:

Der Nichtzugang von Frauen und
Behinderten zur Öffentlichkeit, zum
öffentlichen Reden, zur Politik, ist eine
Be-hinderung und Ver-hinderung von
Frauen und Behinderten. Schweigen
(wohlverstanden mit Geduld!) gehört
zur Identität sowohl von Behinderten
wie von Frauen. Ein Lautwerden, ein
Öffentlichwerden, ein Reden über die
eigene Situation wird als Vorwurf an
die Gesellschaft verstanden. (Und
einer gewissen Psychologie gelingt es,
die Aggressionen, welche nach einem
Öffentlichwerden als Reaktion darauf
spürbar werden, dadurch zu erklären,
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